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Amtlicher Theil.
A. Bekannttnachungen des Königlichen Landraths. «-

Nr. 363. Oels, den 8. August 1914.
Den Ortspolizeibehörden bringe ich in (Erinnerung, daß

sie von dem Auftreten übertragbarer Krankheiten den Mili-
tärbehörden Kenntnis zu geben haben. Die Mitteilungen
haben sich zu erstrecken auf
a. jede Erkrankung an Aussatz und an Unterleibstyphus

sowie jeden Fall, welcher den Verdacht dieser Krankheiten
erweckt, ferner jede Erkrankung an Kovfgenickstarre
(meningitis cerebro spinalis) oder an Rückfallfieber.

b. jeden ersten Fall von Cholera. cülecffieber, Gelbfieber,
Pest, Pocken sowie das erste Auftreten des Verdachts
einer dieser Krankheiten in dem betreffenden Orte;

c. jedes gehäufte (epidemische) Auftreten der Ruhr (Dysen—
terie), ber Diphtherie, des Scharlachs sowie jedes neue
Vorkommen von Massenerkrankungen an der Körner-
krankheit (Trachom).

Weiteres ist aus den Kreisblatt-Bekanntmachungen
1901 Seite 171 und 1905 Seite 194 zu ersehen.

Nr. 364. Oels, den 10. August 1914.
Vieseuchenpolizeiliche Anordnung.

Unter dem Rindviehbestande des Freistellers Traugott
Martin und des Bauergutsbesitzers Reinhold Giinther in
Korschlitz, des Dominiunis Stronn, der Bauergutsbesitzerin
Tietze in Stronn, des Dominiums Ober Schönau, des Domi- s
niums Schützendorf, des Stellenbesitzers Robert Heinzelmann,
des Schmiedemeisters Herinann Weiß, des Bauergutsbesitzers «
Günther und des Bauergutsbesitzers Wabnitz in Buchwald
herrscht noch Maul- und Klauenseuche. Nach einem Erlaß des
Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
sollen jetzt nur die verseuchten G eh ö f t e den Sperrbezirk bilden.
Von der Bildung von Beobachtungsgebieten ist abzusehen.

Zum Schutze gegen die Weiterverbreitung der Maul-
und Klauenseuche wird auf Grund der §§ 18 ff. des Vieh-
seuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (R. G. Bl. .519 ff.) der
Ausführungsvorschriften des Bundesraths vomC67. Dezember
1911 (R. G. Bl. 1912 S. 3ff.) und der §§ 154 ff. der vieh-
seuchenpolizeilichen Anordnung des Herrn Ministers für Land- «
wirtschaft, Domänen und Forsten vom 1. Mai 1912 bis auf
weiteres Folgendes angeordnet:

Den Sperrbezirk bilden:
Die vorstehend genannten verseuchten Gehöfte.

.Jm Sperrbezirt
gel;en folgende Vorschlriftem

1 An den Haupteingängen des Seuchengehöfts und an den V
Eingängen der Ställe (Standorte), in denen Klauesnvieh
sich befindet, sind Tafeln mit der deutlichen und halt-
baren Aufschrift ,,Maul- und Klauenseuche« leicht sichtbar
anzubringen.

2. Ueber sämtliche Ställe der verfeuchten Gehöfte, in denen
Klauenvieh steht, wird die Sperre verhängt.

3. Die Verwendung der Pferde ist gestattet unter der Be-
dingung, daß die Hufe vor dem Verlassen des Gehöfts·
desinfiziert werden.

 

4.

. Geräte,

. Gefallene,

Das Geflügel — mit Ausnahme der Tauben, — ist so
zu verwahren, daß es das Gehbft nicht verlassen kann.
Hunde sind festzulegen.

. Fremdes Klauenvieh ist von den Gehöften fernzuhalten.
Auch darf Klauenvieh in verseuchte Gehöfte nicht eingeführt
werden.

. Das Weggeben von Milch aus den verseuchten Gehöften
wird verboten. Nur unter der Bedingung sofortiger
Abkochung oder einer anderen ausreichenden Erhitzung ist
es gestattet. Als ausreichende Erhitzung der Milch ist
anzusehen:

a. Erhitzung über offenem Feuer bis zum wiederholten
Aufkochen,

b. Erhitzung durch unmittelbar oder mittelbar einwir-
kenden strömenden Wasserdatnpf auf 85°.

c. Erhitzung im Wasserbad auf 850 für die Dauer einer
Minute.

. Dünger darf aus dem Gehöft nicht entfernt werden; er
ist entweder zu packen oder mit Kalkmilch zu desinfizieren.
Das Abfahren von Dünger und Jauche ist nur nach
Einholung meiner Erlaubnis gestattet.

Fahrzeuge, besonders Futtersäcke, die mit den
kranken Tieren oder deren Abgängen in Berührung ge-
kommen sind, müssen, bevor sie aus dem Gehöft gebracht
werben, desinfiziert werden.

Die Milchtransportsgefäße, die während des Herrschens
der Seuche außerhalb des Gehöfts verwandt werben,
sind nach ihrer Entleerung durch Einlegen in kochend
heißes Wasser oder durch Abbürsten aller Teile mit heißer
Sodalauge zu reinigen.

seuchenkranke Tiere sind unschädlich zu be-
seitigen. Die Häute und Hörner dürfen nur nach er-
folgter Desinfektion derselben aus dem Gehöft entfernt
werden.

10. Die Stallgänge der verseuchten Stalle des Gehofts, die

1 .H

12.

Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor den Eingängen
des Gehöfts, die Wege an den Ställen und in den zu-
gehörigen Hofräumen sowie die etwaigen Abläufe aus
der Dungstätte oder dem Jauchebehätter sind täglich
mindestens einmal mit dünner Kalkmilch zu übergießen.
Bei Frostwetter kann an Stelle des Uebergießens mit
Kalkmilch Bestreuen mit gepulverten frisch gelöschtem Kalk
erfolgen.
Die gesperrten Ställe (Standorte) dürfen, abgesehen von
Notfällen, ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von
dem Eigentümer, seinen Vertreter, den mit der Beauf-
sichtigung, Wartung und Pflege der Tiere betrauten
Personen unb von Tierärzten betreten werden. Personen,
die in den abgesperrten Ställen verkehrt haben, dürfen
erst nach vorschriftsmäßiger Desinfektion das Seuchen-
gehöft verlassen.
Zur Wartung des Klauenviehes dürfen Personen nicht
verwendet werden die mit fremden Klauenvieh in Be-
rührung kommen. .
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II. Außerdem wird für den Kreis Oels folgendes verboten:
1. Der Handel mit Klauenvieh und Geflügel, der ohne vor-

gängige Bestellung entweder außerhalb des Gemeinde-
bezirkes der gewerblichen Niederlaßung des Händlers
oder ohne Begründung einer solchen stattfindet. Als
Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch das Auf-
suchen von Bestellungen durch Händler oder Mitführen
von Tieren und das Ankaufen von Tieren durch Händler.

2. Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauenvieh.
Das Verbot findet keine Anwendung auf sBiehveriteigerungen
auf Dem eigenen Gehöfte des Besitzers, wenn nur Tiere
zum Verkaufe kommen, die sich mindestens 3 Monate
im Besitze des Versteigeres befinden.

3. Das Weggehen von nicht ausreichend erhitzter Milch aus
Sammelmolkereien an landwirtschaftliche Betriebe, in
denen Klauenvieh gehalten wird, sowie die Verwertung
solcher Milch in den eigenen Viehbeständen der Molkerei,
ferner die Entfernung der zur Anlieferung der Milch und
zur Ablieferung der Milchrückstände benützten Gefäße
aus der Molkerei, bevor sie desinfiziert sind (§ 11 Absatz
1 Nr. 9, 10 oer Anweisung für das Desinfektionsverfahren.)

4. Für die Maßnahmen zu II. 1—3 kommen alle Ortschaften
des Kreises Oels in Betracht.

Die in der Zeit vom 8. Mai cr. bis heut erlassenen
viehseuchenpolizeilichen Anordnungen werden hiermit auf-
gehoben.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-
lichung in Kraft; sie wird aufgehoben, sobald die am Ein-
gange bezeichnete Seuchengefahr nicht mehr besteht.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Anordnung
werden, sofern nicht nach § 328 des Reichsstrafgesetzbuches
eine höhere Strafe verwirkt ist, nach § 74 ff. des Reichs-
viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 bestraft.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

Nr. 3 5 Berlin· den 4. August 1914.

Gesetz, betreffend Hochstpreise
§ 1. Für die Dauer des gegenwärtigen Krieges können

für Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nah-
rungs- und Futtermittel aller Art, sowie für rohe Natur-
erzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe Höchstpreise festgesetzt werden.

§ 2. Weigert sich trotz Aufforderung der zuständigen
Behörde ein Besitzer der im § 1 genannten Gegenstände, sie
zu den festgesetzten Höchstpreisen zu verkaufen, so kann die
zuständige Behörde sie übernehmen und auf Rechnung und
Kosten des Besitzers zu den festgesetzten Höchstpreisen verkaufen,
soweit sie nicht für dessen eigenen Bedarf nötig sind.

§ 3. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be-
stimmten Behörden erlassen die erforderlichen Anordnungen
und Ausführungsbestimmungen.

§ 4 Wer die nach §1 festgesetzten Höchstpreise über-
schreitet oder den nach § 3 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt oder Vorräte an derartigen Gegenständen ver-
heimlicht oder der Aufforderung der zuständigen Behörde nach
§ 2 nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten bestraft. _

§ 5. Der Bundesrat wird ermächtigt, den Zeitpunkt zu
bestimmen, zu welchem dieses Gesetz wieder außer Kraft tritt.

§ 6. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündigung in Kraft

 

Ausführungsbestimmungen.
1. Die Festsetzung der Höchstpreise für den Kleinverkauf

von Gegenstände des täglichen Bedarfs wird in den Städten
über 10000 Einwohner — in der Provinz Hannover in
den Städten, auf welche die revidierte Hannooersche Städte-
ordnungtAnwendung findet, mit Ausnahme der in § 27 Abs. 2
Der Hannoverschen Kreisordnung vom 1. Mai 1884 benannten
Städte —- den Gemeindevorständen (Magistraten), im
übrigen den Landräten (für Hohenzollern den Ober-
amtmännern) übertragen. Vor der Festsetzung sollen, soweit
tunlich, unter möglichster Berücksichtigung der Handels-, Land-
wirtschafts- und gegebenenfalls Der Handwerkskammern ge-
eignete Sachverständige gehört werden.

Die festgesetzten Höchstpreise sind in ortsüblicher
Weise bekanntzugeben und nach näherer Bestimmung der die  

Anordnung erlassenden Behörden zur Kenntnis des Publikums
zu bringen. Diese Stellen können insbesondere auch die An-
bringung von Anschlägen der TaXen an und in dem Verkaufs-
lokal und die Art solcher Anschläge bestimmen.

2. Der in § 2 vorgesehene Verkauf derjenigen Gegen-
stände, deren taXmäßige Abgaben das Publikum der Klein-
händler verweigert, wird den Gemeindevorständen (Guts-
vorsteherns übertragen.

Die Aufforderung, zu den festgesetzten Höchstpreisen
zu verkaufen, welche der Uebernahme der Gegenstände durch
den Gemeindevorstand (Gutsvorsteher) vorauszugehen hat,
erfolgt mündlich oder schriftlich durch die Ortspolizeibehörde
Wird der Anordnung nicht sofort Folge geleistet, fo sind die
vorhandenen Vorräte mit Ausnahme der für den eigenen
Bedarf des Besitzers nötigen unter Feststellung von Art und
Menge in polizeiliche Verwahrung zu nehmen und
dem Gemeindevorstand (Gutsvorsteher) zur Ver-
fügung zu stellen.

Dieser hat den Verkauf zu den festgesetzten Höchstpreisen
auf Rechnung und Kosten des Besitzers zu übernehmen.
Waren, deren Verkauf er nicht übernehmen will, sind dem
Besitzer wieder auszuhändigen.

3. Als Kleinhandel der Ziffer 1 und 2 ist der sogenannte
Detailhandel anzusehen, d. h. die Abgabe unmittelbar an den
Verbraucher.

4. Die Ortspolizeibehörden sind in Ausübung ihrer
gesetzlichen Zwangsmittel befugt, zur Verhinderung von
Zuwiderhandlungen gegen § 4 des Gesetzes die Verkaufs-
stellen derjenigen Verkäufer, welche die Jnnehaltung der
Höchstpreise verweigern, zu schließen. Diese Befugnis besteht
neben der im § 2 Des Gesetzes geregelten Befugnis zur Ueber-
nahme der Ware.

5. Eine strafbare Verkaufsverweigerung im Sinne des
§ 2 oder eine strafbare Ueberschreitung der festgesetzten Höchst-
preise im Sinne des § 4 liegt regelmäßig auch dann vor,
wenn als Kaufpreis die gesetzlichen Zahlungsmittel, insbesondere
auch Reichsbanknoten und Reichskassenscheine. nicht oder nicht
in ihrem vollen Wert als Kaufpreis in Zahlung genommen
werden.

Der Minister sür Handel und Gewerbe.
Dr. Sydotv.

Oels, den 10. August 1914.
Nach vorstehenden Ausführungsbestimmungen ist zur

Festsetzung der Höchstpreise für die Stadt Oels der Magistrat
in Oels zuständig. Sollte für die übrigen Orte im Kreise,
für welche ich zuständig bin, ein Bedürfnis zur Festsetzung
der Preise sich zeigen, so hat mir die Ortsbehörde Bericht zu
erstatten.

Die vorstehend abgedruckten Bestimmungen sind sofort
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. Die Ortspolizei-
behörden haben von der in Ziffer 4 angedrohten Schließung
der Verkaufsstellen nur dann und so lange Gebrauch zu
machen, als es im Interesse des verfolgten Zwecks geboten
und mit dem Interesse der Bevölkerung vereinbar ist.

Nr. 366. " Oels, den 10. August 1914.
Der k. k. österreichisch-ungarische Generalkonsul in Breslau

hat gebeten, ihm die in der Provinz Schlesien vorhandenen
wehrpflichtigen österreichischen Saisonarbeiter im Alter von
20———45 Jahren namhaft zu machen, Denen er Militärpapiere
zuzustellen hat.

Die Ortsbehörden veranlasse ich, alsbald eine Nachweisung
über die österreichischen wehrpflichtigen Saisonabeiter aufzu-
stellen und sofort dem k. k. österreichisch-ungarischen General-
konsul Freiherrn von Pitner, Breslau 18, Ahorn-Ame 23 I,
unmittelbar einzusenden. Förmulare gehen den Orts-
behörden mit der Post zu.

Nr. 367. Oels, den 10. August 1914.
Wegen der im Kreise Oels herrschenden Maul- und

Klauenseuche ist der Auftrieb von Rindern, Schafen, Schweinen
und Ziegen auf den für

Donnerstag, Den 25. August er. in Juliusburg
anstehenden Viehmarkt aus Seuchenorten und aus einem
Umkreis um letztere von 15 Kilometern verboten worden.

Die Ortsbehörden haben dies in ortsüblicher Weise be-
kannt zu machen.
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Nr. 368 Oels, den 11. August 1914.
JnTfchöplowitz, Kreis Brieg, ist die Maul- und Klauen-

seuche erloschen.

Nr. 369. Dels, den 10. August 1914.
Die Ortsbehörden haben sofort bekannt zu machen, daß

es verboten ist. auf Luftschiffe zu schießen, da nur Deutfche
Lustschiffe im Lande sind.

Nr. 370. Dels, den 6. August 1914.
Der Abschuß von weiblichem Rothwild wird im ganzen

Kreise für die Zeit vom 15. August bis zum 15. Oktober 1914
geftattet. Damit sind sämmtliche eingegangenen Gefuche
beantwortet.

Nr. 371. Oels. den 10. August 1914.
Polizeiperordnung

betreffend Verschließen der Keller und Hausböden.
Auf Grund der §§6, 12 unD 15 DesSGesetzes über die

Polizeiperwaltung vom 11. März 1850 (G.S 6. 265 und der
§§ 137,139 Des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung
vom 80. Juli 1883 ((5. 6. S.195 in Verbindung mit der Be-
kanntmachun des Kommandierenden Generals VI. Atmeekorps
über FietVerszchärfung des Kriegszustandes wird nachstehendes
veror ne ·

§ 1.
Hausböden und Kellergelafse sind außer1m Falle der augen-

blicklichen Benutzung stets unter2Verschluß zu halten.

Wer der Vorschrift des § Izuwiderhandelt, verfällt in eine
Geldstrafe bis zu 60 — sechzig-— Mark. An Stelle der Geld-
strafe tritt im Falle des Unvermögens entsprechende Haftstrafe

fDiese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Verkündigung in
ra t
Breslau, den 7. Au ust1914.
Jnt Aufträge des ommandierenden Generals.

Der Regierungs-Präsident.
gez. Freiherr von Tschammer.

Nr. 372. Breslau, den 10. August 1914.

Aufruf.
Alle Offiziere und Unteroffiziere, die noch Ver-

wendung finden wollen, werden aufgefordert, sich zum Ein-
tritt in Erfatzformationen bei dem nächsten Ersatztruppenteile
ihrer Waffengattung oder bei dem nächsten Bezirkskommando
persönlich, oder schriftlich, oder telegraphifch mit Angabe von
Dienstgrad, Waffengattung, Alter und Wohnort schleunigst
zu melden.

Offiziere und Unteroffiaiere, Die Invalidenpension beziehen,
gehen durch den Eintritt in den Dienst des Anspruchs auf
die erdiente Invalidenpension nicht verlustig. Die Pension
wird nur während der Dauer der Einziehung auf das mili-
tärische Diensteinkommen angerechnet, sie lebt aber nach Be-
endigung der Einziehung in vollem Umfange wieder auf.

Das stellvertretende Generalkominando.
Oels, den 12. August 1914

BorftehenDer Aufruf ist sofort in ortsüblicher Weise be-
kannt zu machen.

1Nr. 373. Berlin, 1. August 1914.

Bekanntmachung.
Feldpostsendungen an die Angehörigen des Heeres und der

Kaiserlichen Martin.e
Für Feldpostsendungen in Privatangelegenheiten an die

Angehörigen des Heeres und der Kaiserlichen Marine gelten
während des mobilen Verhältnisses nachbezeichnete Porto-
vergünstigungem

1. Baortofrei werden befördert:
b.gewöhnliche Briefe bis zum Gewichte von 50 Gramm,
hPostkarten und
c. Geldbriefe bis zum Gewichtervon 50 Grammund mit

Wertangabe bis zu 150 21a
2. Portoermäßigungen:

as Porto beträgt für
.11.gewöhnlicheD Briefe über 50 Gramm bis 250 Gramm

b. Geldebriefe über 50 Gramm bis 250 Gramm 2fochwer
und mit Wertangabe bis zu 150 Mark. 20

c. (5eIDbr1efe bis 250 Gramm schwer mit einer Wert-
angabe von

I
-

:  

über 150 bis 300 Mark 20 P .,
über 300 bis 1500 Mark 40

d. Postanweisungen über Beträge bis zu 100 Mark an
Die Angehörigen des eldheeres und die Besatzungen
der zu den Seestreit rasten gehörigen Kriegsbchiffe

Zu denwAngehörigen des Heeres zählt auch das auf dem
Kriegsschauplatz in der freiwilligen Krankenpflege zur Ver-
wendung kommende Personal
a. Der deutschen Landesvereine vom Roten Kreuz und der mit

ihnen verbündeten Vereine sowie der Ritterorden
Johanniter-, Malteser-, St. Georgsorden ——,

b. derjenigen Vereine, Gesellschaften usw« die auf Grund des
Gesetzes zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens vom
22. März 1902 (Reichs- Gesetzblatt 1902 Nr.18) von dem
zuständigen Kriegsministerium zur Unterstützung des
Kriegssanitätsdienstes durch besondere Befcheinigung zu-
gelassen sind.
Sendungen, die rein gewerbliche Interessen der Absender

oder der Empfänger betreffen, haben auf Portovergünstigung
feinen Anspruch und unterliegen daher dem gewöhnlichen, tari-f
mäßigen Porto.

Das Porto muß stets vorausbezahlt werden. Unfrankierte
oder u.nzureichend frankierte portopflichtige Sendungen werden
nicht abgesandt.

Die Auffchrift der Feldpostsendungen muß Den. Vermerk
»Feldpostbrief« enthalten und genau ergeben, zu welchem
Armeekorps, welcher Divifi9n, welchem Regiment, welchem
Bataillon, welcher Kompagnie oder weichem sonstigen Truppen-
teil oder Kriegsschiffe der Empfänger gehört sowie welchen
Dienstgrad und welche Dienststellung er bekleidet.

Formulare zu Feldpostkarten werden bei den Poftanstalten
sowie den amtlichen Verkaufsstellen für Postwertzeichen an das
Publikum verkauft werden Einstweilen können Die gewöhnlichen
ungestempelten Postkartenformulare Verwendung finden. Bei
denselben Stellen werden auch Formulare zu Feldpost-
anweisungen an Die Angehörigen des Feldheeres, mit Frei-
marken zu 10 Pf. beklebt, zum Verkauf für den Betrag der
Freimarke bereitgehalten werden.

Zu Poftanweisungen an Die Besatzung der Kriegsschiffe
sind die gewöhnlichen Formulare zu benutzen.

EinfchreibfenDungen'in anDeren als Militärdienst-Angelegen-
heiten, Postaufträge, Briefe mit Zustellungsurkunde und Post-
nachnahmefendungen sind von der Beförderung durch die Feld-
post ausgeschlossen.

Privat-Päckereien nach dem Heere werden bis auf weiteres
gegen die sonst üblichen Portosätze noch angenommen. Zur
Förderung des Abgabegeschäfts ist es jedoch notwendig, daß
diese Sendungen frankiert zur Post gegeben werden.

Der Staatssekretgr der {Reichs-5301111111115.
raet e.

Nr. 374. Berlin, den 1· August 1914.

Bekanntmachung.
Aufschrift der Feldpostsendungen

Die nach dem Feldheere gerichteten Postsendungen können,
da Die Marsschquartiere der einzelnen Truppenteile fortwährend
wechseln, nicht, wie im gewöhnlichen Verkehr, auf einen vom
Absender anzugebenden bestimmten Ort geleitet, fonDern müssen
zunächst der Feldpostanstalt zugeführt werden, Die für den
Truppenteil den Postdienst wahrzunehmen hat.

Für jedes Armee-Oberkommando, jedes Armeekorps, jede
Division — Jnfanterie-, Kavallerie- oder Reservedivision — ist
je eine mobile Feldpostanstalt’in Tätigkeit. Bis zu dieser Feldpost-
anstalt, Die beim Stabe mitmarfchiert, werden Die an Die Truppen
gerichteten 6enDungen befördert, von dort werden fie Durch
tibomkntgtndierte der einzelnen Truppenteile oder Detachements
a ge o

Hiernach können Die 6enDungen nur in Dem Falle pünktlich
an den Empfänger gelangen, wenn Die Aufschriften der Briefe
usw. richtig und deutlich ergeben: welchem Armeekorps, welcher
Division, welchem Regiment, welchem Bataillon, welcherKum-
pagnie oder welchem sonstigen Truppenteile der Empfänger
angjekzkirtd sowie welchen Dienstgrad und welche Dienststellung
er e ei et.

Dasselbe gilt sinngemäß für Die 6enDungen an Die An-
gehörigen der mobilen Marine.

Sind dniese Angaben auf den Briefen ufw. an Die mobilen
Truppen richtig und vollständig enthalten, dann können die
Sendungen mit Sicherheit Der dzutreffenden Postanfalt zu-
eführt werden. Eine Angabe des Bestimmungsorts in Der
·ufschrift ist nicht erforderlich, kann vielmehr leicht zu Vei-

zögerungen bei Uebermittlung der Sendungen führen. Es ist
daher zweckmäßiger, auf Den Briefen ufw. einen Bestimmungs-
ort gar nicht zu vermerken, sofern der Empfänger zu den
Truppen gehört, die infolge von Marfchbewegungen den
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Standort wechseln. Wenn dagegen der Empfänger zu den
Truppen ‚einer Festungsbefatzung gehört, bei einein ‚Grieß:
trupventeile steht oder überhaupt ein festes Standauartier hat.
so ist« dies auf den Briefen usw..deutlich zu vermerken, außer-
dem ist in diesen Fällen der Bestimmungsort anzugeben.
. Die Aufschriften der Briefe.usw. müssen recht klar und über-
ichtlich sein. Besonders empfiehlt es sich, die· Angaben über
rmeekorps, Division, Regiment usw. oder Kriegsschiff immer

an einer bestimmten Stelle, am besten unten rechts nieder-
zuschreibeiu » _ .. «

Die Ziffern in den Nummern der Divisionen, Regimenter
usw. und der Name des Empfängers müssen recht deutlich,
scharf und genügend groß geschrieben werben. Blasse Tinte
und feine Ziffern» sind möglichst zu vermeiden. Nachlässige
Ziffern und Schriftzüge, oder auch solche, die· zwar dem an
seine Schrift gewöhnten Absender sehr deutlich vorkommen
mögen, es aber in der Tat nicht sind, zumal wo es sich unter
Hunderttausenden von Aufschriftenum sofortige Entzifferung
im Augenblick handelt-, werden leicht die Ursache der Ver-
zögerung oder Unanbr--nglichkeit ‚Der Feldpostsendun en.

Im übrigen empfehlt es sich, auf allen Brie sendungen
nach dem Feldheer oder der mobilen Marine den Absender an-
angeben. Eine» Verpflichtun hierzu besteht iedoch nicht. _

h Das Publikum xoird ersucht, im eigenen Interesse auf die
obigen Punkte Rücksicht zu nehmen.

Der Staatsminifåer detsk Reichs-Poftaiiits.
rae e.

 

, Breslau, den 7. August 1914.

Bekanntmachung.
Kein Silbergeld zurückhalten!

Die hiesige Reichsbankhauptstelle hat in den letzten Tagen
über 3 Millionen Mark in Silber umgewechselt. Danach sind

Nr. 375.  

große und vollkommen ausreichende Mengen an Silbergeld in
Händen des Publikums. Es würde daher im geschäftlichen
Verkehr an Silbergeld nicht fehlen — können, wenn nicht vom
Publikum ein großer Teil der Silbermittel künstlich zurück-
gehalten und dadurch dem Verkehr entzogen würde.

Die Reichsbankhauptstelle hat noch große Bestände von
Silbergeld für die Militärlieferuiigen. Durch die Bezahlung
für die Militärlieferungen kommen auch diese Mittel alsbald
noch in den Verkehr.

Zu künstlicher Zurückhaltung von Silbergeld liegt daher
unter den jetzigen Verhältnissen nicht der geringste Anlaß vor,
während sie unser .Wirtschastsleben schwer stört und schädigt.

. Das Publikum ersuche ich dringend im eigensten Interesse,
wie im Interesse der Gesamtheit, in Zukunft kein Silbergeld
zurückzuhalten.

Auch der vergeht sich gegen das Vaterland, der in den
gegenwärtigen Zeiten aus kleinlicher unbegründeter Sorge da-
zu beiträgt, unsere wirtschaftliche Kraft zu schwächen.

Der Königliche Oberpräsident.

gez. v. Guenther.

Oels, den 12. August 1914.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur all-
gemeinen Kenntnis.

Nr. 376. Oels, den 12. August 1914.

Anträge der Gemeinden und Gutsbezirke auf Beurlaubung
einzelner Schulkinder sind nicht an mich, sondern an die
Herren Kreisschulinspektoren zu richten.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Peuke, den 30. Juli 1914.

Bekanntinachung.
Unter dem Schwarzviehbestande des Dominiums Peuke

(Niederhof) ist Notlan festgestellt und die Sperre angeordnet
worden.

Der Amtsvorsteher.

S ch m i d t.


